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Zum 1. Januar 2015 ist der Anhang zur Berufskrankheitenver-

ordnung (BKV) - die sogenannte Berufskrankheitenliste - um

vier Positionen ergänzt worden. Angesichts der gesetzlichen

Anzeigepflicht des begründeten Verdachtes auf das Vorliegen

einer Berufskrankheit gemäß Paragraph 202 des SGB Vll ge-

hören Berufskrankheiten inklusive der Aktualisierungen der

Berufskrankheitenliste zum Pflichtwissen jeder Arztin und jedes

Arztes.

lm Einzelnen wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Erkrankun-

gen beziehungsweise Erkrankungsgruppen neu in die Berufs-

krankheitenliste aufgenommen.
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Tabelle I: Neue Berufskrankheiten seit dem 01.01.2015 und die
erwartete Anzahl von Berufskrankheitenanzeigen

Unter Berücksichtigung der von der Bundesregierung erwarte-

ten Anzahl der Anzeigen der Berufskrankheiten nach den BK-

Nrn. 21 13 und 5103 BKV (Tab. 1) werden diese beiden Erkran-

kungen zukünftig mit zu den häufigsten Berufskrankheiten in

Deutschland zählen.

Forrtb'ild.ung

Bezüglich der oben aufgeführten ärztlichen Anzeigepflicht von

Berufskrankheiten ist die Beachtung der Legaldeflnition der

einzelnen Berufskrankheiten dringend erforderlich. lnsbeson-

dere bei der neuen Hauterkrankung (BK-Nr. 5103 BKV) ist dar-

auf zu achten, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand aus-

schließlich Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische

Keratosen der Haut als Berufskrankheit anerkannt und gegebe-

nenfalls entschädigt werden können. Maligne Melanome und

Basalzellkarzinome sind hiervon ausgeschlossen. Zudem wird

bei der BK-Nr. 5105 BKV explizit ausschließlich natürliches UV-

Licht als schädigende Ursache aufgeführt, entsprechende

Hauttumoren hervorgerufen durch künstliches UV-Licht (zum

Beispiel beim Schweißen) können daher nicht unter dieser

Berufskrankheitennummer anerkannt und gegebenenfalls

entschädigt werden.

Bezüglich weiterer Einzelheiten sei auf die jeweiligen wissen-

schaftlichen Begründungen des Arztlichen Sachverständigen-

beirates,,Berufskrankheiten" beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales verwiesen.

Die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit kann

für die Betroffene bzw. den Betroffenen erhebliche Konsequen-

zen haben, da der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

nach Paragraph I SGB Vll verpflichtet ist, mit allen geeigneten

Mitteln die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Betrof-

fenen wiederherzustellen und in Abhängigkeit der Schwere der

Erkrankung gegebenenfalls diese oder ihre Hinterbliebenen

durch Geldleistungen zu entschädigen.

Die Berufskrankheitenverordnung können Sie im lnternet ein-

sehen: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bkv/
gesamt.pdf
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manuelle Tätigkeiten mit Beugung
und Streckung der Handgelenke,
durch erhöhten Kraftaufwand
der Hände oder durch Hand-Arm-

Gefäßschädigung der Hand durch
stoßartige Krafteinwirkung (Hypo-
thenar-Hammer-Syndrom und
Thenar-Hammer-Synd rom)

Plattenepithelkarzi nome oder
multiple aktinische Keratosen der 
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Haut durch natürliche UV-Strahlung
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